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§ 5 Oö. TMV
 Oö. TMV - Oö. Tiermaterialienverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2024

§ 5

Aufbewahrung

 

(1) Die tierischen Nebenprodukte oder Materialien sind von deren Erzeugern oder Verwahrern bis zur Abholung durch

einen Betreiber getrennt nach Kategorie 1, 2 und 3 sowie frei von Fremdkörpern und -sto9en (wie Frittierölen,

Metallteilen, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Kunststo9e und sonstiges Verpackungsmaterial) in

Sammelbehältern unter Verschluss und kühl (maximal 7 °C Raumtemperatur) so aufzubewahren, dass ihre

Entwendung, die Ausbreitung von Krankheitserregern, die Berührung durch unbefugte Personen und mit Tieren, der

sonstige Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln sowie eine unzumutbare Geruchsbelästigung oder andere

Unweltbeeinträchtigung verhindert wird. Die Sammelbehälter sind in ausreichender Anzahl und so aufzustellen, dass

sie vom Betreiber jederzeit ungehindert entleert werden können.

 

(2) Die Sammelbehälter müssen @üssigkeitsdicht und mit einem gut schließenden Deckel versehen sein. Sie sind gut

sichtbar und dauerhaft als Sammelbehälter für die jeweilige Art der tierischen Nebenprodukte und Materialien zu

kennzeichnen. Die Sammelbehälter sind nach jeder Entleerung innen und außen zu reinigen und regelmäßig zu

desinfizieren.

 

(3) Wenn es zur leichteren Entleerung der Sammelbehälter in die Sammelfahrzeuge erforderlich ist, können die

Betreiber verlangen, dass zur Aufbewahrung ausschließlich Behälter einer von ihnen bestimmten Type zu verwenden

sind.
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